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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1990

Norm

StGB §76

Rechtssatz

Diese Privilegierung kann auch dann in Betracht kommen, wenn der im A4ekt handelnde Täter zwar schon vor dem

A4ektausbruch mit dem Gedanken an die Tat gespielt hatte, zu ihr also schon früher innerlich bereit, aber noch nicht

fest entschlossen war und sich erst in der durch das spätere Verhalten des Opfers ausgelösten heftigen

Gemütsbewegung zur Tatausführung hinreißen ließ.
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